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44 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Bebauungsplan H 369 „Kieselei“ 
Beschluss zur ersten Verlängerung einer Veränderungssperre 
 
Anordnung zur ersten Verlängerung der Veränderungssperre gemäß § 17 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung (GO 
NRW) 
 
Zur Sicherung der Bauleitplanung wird für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
H 369 „Kieselei“ gemäß § 17 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.04.2011 (BGBl. I S. 619), in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
(GO NRW) für das Land Nordrhein – Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21.12.2010 (GV. NRW. S. 688), die nachfolgende vom Rat der Stadt Ratingen am 
30.06.2009 beschlossene Satzung um ein Jahr verlängert. 
 
Inkrafttreten der ersten Verlängerung der Veränderungssperre 
 
Die erste Verlängerung der Veränderungssperre tritt am 10.07.2011, dem Tag nach 
Fristablauf der Veränderungssperre, in Kraft.  
Sie endet mit der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes H 369 „Kieselei“, spätes-
tens jedoch ein Jahr nach Inkrafttreten der ersten Verlängerung der Veränderungssper-
re. Im Einzelfall endet sie spätestens am 22.12.2011, dem Tag der Zurückstellung des 
Baugesuchs vor drei Jahren, da die Frist vom Tag der Zurückstellung bis zum Erlass 
der Veränderungssperre angerechnet wird.  
 
 
 

Satzung 
 

über die Anordnung einer Veränderungssperre in der Stadt Ratingen für den Geltungs-
bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes H 369 „Kieselei“. 
 
Auf Grund der §§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
(GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666/ SGV NRW 2003), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2009 (GV NRW S. 950), hat der Rat der Stadt Ratingen zur Sicherung der städ-
tebaulichen Entwicklung in seiner Sitzung am 30.06.2009 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 
 
 

§ 1 
Zu sichernde Bauleitplanung 

 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 16.12.2008 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes H 369 „Kieselei“ beschlossen.  
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Zur Sicherung der Bauleitplanung wird für das in § 2 dieser Satzung bezeichnete Gebiet 
eine Veränderungssperre erlassen. 

 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich (vgl. Übersichtskarte) der Veränderungssperre erstreckt 
sich über den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes H 369 „Kieselei“. 
 
Die Übersichtskarte ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre, Ausnahme 

 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre  dürfen: 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt werden oder bauliche 
Anlagen nicht beseitigt werden, 

     
2. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken 

und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs-  oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
     Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 

der Gemeinde eine Ausnahme erlassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

     Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt wurden 
oder auf Grund eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Verän-
derungssperre nicht berührt. 
 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
     Die Veränderungssperre tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie endet mit der 

Rechtsverbindlichkeit  des Bebauungsplanes H 369 „Kieselei“, spätestens jedoch nach 
Ablauf von zwei Jahren seit Inkrafttreten. 

 
     Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Bau-

gesuches nach § 15 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) abgelaufene Zeitraum anzurech-
nen. ( die Zurückstellung des Baugesuchs erfolgte am 22.12.2008)  

 
     Die Gemeinde kann die Frist um ein Jahr verlängern. 
     Wenn besondere Umstände es erfordern, kann die Gemeinde die Frist bis zu einem 

weiteren Jahr nochmals verlängern. 
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Hinweise: 
 
I.  Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und,  

      3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2  beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
II.  Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein – Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetztes gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
III.  Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Be-
ginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hin-
aus, ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemes-
sene Entschädigung in Geld zu leisten (§18 Abs.1 Satz 1 BauGB). Der Entschädi-
gungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die vorstehend bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. 
 
 
Ratingen, den 31.05.2011  
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister  
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45 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Bebauungsplan HM 227 Teil A, 1. Änderung „Am Weinhaus“ 
Beschluss einer Veränderungssperre 
 

Satzung der Stadt Ratingen über die Anordnung einer Veränderungssperre 
 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.04.2011 (BGBl. I S. 619) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
(GO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 270 und 271) hat der Rat der Stadt Ratingen zur Si-
cherung der städtebaulichen Entwicklung in seiner Sitzung am 24.05.2011 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Zu sichernde Bauleitplanung 

 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 22.02.2011 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes HM 227 Teil A, 1. Änderung „Am Weinhaus“ beschlossen. 
 

Zur Sicherung der Bauleitplanung wird für das in § 2 dieser Satzung bezeichnete Gebiet 
eine Veränderungssperre erlassen. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich (vgl. Übersichtskarte) der Veränderungssperre erstreckt 
sich über den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes HM 227 Teil A, 1. Än-
derung „Am Weinhaus“. 
 

Die Übersichtskarte ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre, Ausnahme 

 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt werden oder bauliche An-
lagen nicht beseitigt werden, 

2. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken 
und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 

Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde eine Ausnahme erlassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt wurden 
oder auf Grund eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Verän-
derungssperre nicht berührt. 
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§ 4 
Inkrafttreten 

 
Die Veränderungssperre tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie endet mit der 
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes HM 227 Teil A, 1. Änderung „Am Wein-
haus“, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Jahren seit Inkrafttreten. 

Im Einzelfall ist auf die Zweijahresfrist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung 
eines Baugesuches nach § 15 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) abgelaufene Zeitraum 
anzurechnen. Die Gemeinde kann die Frist um ein Jahr verlängern. Wenn besondere 
Umstände es erfordern, kann die Gemeinde die Frist bis zu einem weiteren Jahr noch-
mals verlängern. 
 
Hinweise: 
 

I. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 

II. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt , 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 

III. Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Be-
ginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB 
hinaus, ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine an-
gemessene Entschädigung in Geld zu leisten (§ 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Der Ent-
schädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die vorstehend be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

 
 

Ratingen, den 17.06.2011 
 
 

Birkenkamp 
Bürgermeister 
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46 Öffentliche Bekanntmachung  
 
Kraftloserklärungen und Aufgebote 
 
Kraftloserklärungen 
 
Die Sparkassenbücher 

3031727633 - alt 1727635 (H) 3031772563 - alt 1772565 (H) 

3031912052 - alt 1912054 (H          

4043904129 - alt 3904125 (R) 4043904137 - alt 3904133 (R) 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-
Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemali-
gen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den·Ratingen·Velbert ist,  werden nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraft-
los erklärt. 

 
Velbert, 06. Juni 2011 
 
 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
            DER VORSTAND 
 
 
Aufgebote 
 
Die Sparkassenbücher 

3021301027, 3021410026, 3021483676, 4025026560 

3032967071 - alt 2967073 (H)               

3041198205 - alt 1198209 (R) 3043831076 - alt 3831070 (R) 

der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), 
der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R)  und der ehemaligen Sparkasse Velbert 
(V), deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, werden  auf-
geboten. 

 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre 
Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die 
Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 20. Juni 2011 
 
 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
             DER VORSTAND 
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